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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Nikolaus Kraus, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, 
Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten 
Glauber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann 
Häusler, Dr. Leopold Herz, Peter Meyer, Alexander 
Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard 
Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Bayerische Finanzämter bei der Berechnung der 
Tarifglättung bei Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft nicht im Regen stehen lassen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, den bayeri-
schen Finanzämtern schnellstmöglich ein automati-
siertes Verfahren (EDV-Verfahren) zur Verfügung zu 
stellen, um eine rechtskonforme Berechnung nach 
§ 32c des Einkommensteuergesetzes (EStG) zu er-
möglichen. 

Begründung: 

Das Gesetz zum Erlass und zur Änderung marktord-
nungsrechtlicher Vorschriften sowie zur Änderung des 
Einkommensteuergesetzes vom 20.12.2016 (BGBl. I 
S. 3045) war eine Reaktion auf die anhaltend schwie-
rige Lage auf dem Milchmarkt in der Europäischen 
Union. Der u. a. hierdurch neu eingeführte § 32c EStG 
soll es ermöglichen, Gewinnschwankungen in land- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben nachträglich durch 
eine individuelle Steuerermäßigung (Tarifglättung) zu 
korrigieren. Die Glättung erfolgt in Form eines Ein-
kommensteuerausgleichs zum Ende des dritten Jah-
res auf der Basis des durchschnittlichen Gewinns der 
zurückliegenden drei Jahre. Der erste Gewinnglät-
tungszeitraum umfasst die Jahre 2014 bis 2016. Hier-
bei bleibt das abweichende Wirtschaftsjahr in der 
Landwirtschaft (1. Juli bis 30. Juni des Folgejahres) 
als Regelwirtschaftsjahr erhalten. 

Die befristete Tarifglättung für die volatilen Einkünfte 
aus der Land- und Forstwirtschaft ist ausdrücklich zu 
begrüßen und stellt eine konkrete Hilfe für die Land-
wirtschaft und deren Familien dar. Diese muss aber 
auch umgesetzt werden. Bisher steht der Steuerver-
waltung jedoch kein EDV-Verfahren zur Verfügung, 
um die überaus komplexe Tarifglättung durchzufüh-
ren. Eine händische Berechnung ist in Anbetracht des 
zeitlichen Aufwands und der hohen Komplexität nicht 
oder nur bedingt möglich und überdies enorm fehler-
anfällig. Für die Praxis in der Steuerverwaltung be-
deutet dies, dass eine rechtskonforme Berechnung 
nicht oder nur bedingt möglich ist, weil die Vorschrift, 
mangels EDV-technischer Unterstützung nicht oder 
nicht richtig angewendet werden kann. Dies ist ein 
unhaltbarer Zustand. Den Finanzämtern muss 
schnellstmöglich ein EDV-Programm zur Verfügung 
gestellt werden, damit eine rechtskonforme Anwen-
dung des § 32c EStG gewährleistet wird. 

 



den letzten Wochen gezeigt, zum letzten Mal bei dem 
schrecklichen Busunglück.

Staatssekretär Gerhard Eck (Innenministerium): 
Eine persönliche Einschätzung interessiert an dieser 
Stelle eher nicht. Ich will sie Ihnen aber trotzdem 
geben. Ich weiß nicht, ob das in Österreich immer und 
zu jeder Zeit und auf allen Autobahnen funktioniert. 
Sie sagen das jetzt so. Ich sage: Die Österreicher 
werden auch ihre Probleme haben. Ich weiß nicht, wie 
Sie das Thema behandeln; ich kann jedenfalls nicht 
bestätigen, dass es in Österreich immer und überall 
uneingeschränkt funktioniert. Punkt!

Wir sind mit der momentanen Situation nicht zufrie-
den, deshalb werden wir alles daransetzen, sie zu 
verbessern. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es 
niemals funktioniert. Wir sind, so meine ich, auf einem 
Weg zu Verbesserungen; aber zu sagen, niemals, 
wäre, glaube ich, auch falsch.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Herr 
Staatssekretär. – Mir liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. 
Wir kommen zur Abstimmung. Hierzu werden die An-
träge wieder getrennt. 

Ich lasse zunächst über den Antrag der FREIEN 
WÄHLER auf Drucksache 17/17543 abstimmen. Wer 
diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 
der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und das 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte ich 
anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? Auch 
keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag ebenfalls 
angenommen. 

Ich lasse nun über den Dringlichkeitsantrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksa-
che 17/17544 abstimmen, und zwar in der geänderten 
Form, wie bereits vorgetragen. Wer diesem Antrag 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 
SPD, der FREIEN WÄHLER und das 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte ich 
anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? Ebenfalls 
keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag einstimmig 
angenommen. 

Nun lasse ich über den Dringlichkeitsantrag der SPD-
Fraktion auf Drucksache 17/17582 abstimmen. Wer 
diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 
der SPD und der FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen 
bitte ich anzuzeigen. – Die Fraktion der CSU. Stimm-
enthaltungen? – Bei Stimmenthaltung der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dieser Dringlichkeits-
antrag abgelehnt. 

Jetzt lasse ich über den Dringlichkeitsantrag der CSU-
Fraktion auf Drucksache 17/17583 abstimmen. Wer 
diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 
der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und das 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte ich 
anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? Ebenfalls 
keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag einstimmig 
angenommen. 

Wir sind damit am Ende der Beratung der heutigen 
Dringlichkeitsanträge. Ich darf bekannt geben: Die 
Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 17/17545 
mit 17/17549 sowie 17/17584 und 17/17585 werden 
in die zuständigen federführenden Ausschüsse ver-
wiesen.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich rufe 
Tagesordnungspunkt 16 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Reform der staatlichen Veterinärverwaltung 
und Lebensmittelüberwachung (Drs. 17/16103) 
 Zweite Lesung 

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina 
Schulze, Ludwig Hartmann, Rosi Steinberger u. a. 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
(Drs. 17/16515) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Markus 
Rinderspacher, Florian von Brunn, Klaus Adelt u. 
a. und Fraktion (SPD)
(Drs. 17/16524) 

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Otto 
Hünnerkopf, Gudrun BrendelFischer, Volker 
Bauer u. a. und Fraktion (CSU)
(Drs. 17/17222) 

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der 
Fraktionen beträgt gemäß der Vereinbarung im Ältes-
tenrat 48 Minuten. Ich darf als Erstem dem Kollegen 
Beißwenger das Wort für die CSU-Fraktion erteilen. 
Bitte schön, Herr Kollege.

Eric Beißwenger (CSU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Lebens-
mittelsicherheit hat höchste Priorität. Unsere Verbrau-
cher in Bayern haben ein Anrecht auf sichere 
Lebensmittel. Dazu gehört auch eine effiziente und in-
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Nikolaus Kraus u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/17549 

Bayerische Finanzämter bei der Berechnung der Tarifglättung bei 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft nicht im Regen stehen 
lassen 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung in folgender Fassung: 
„Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen zu berichten, wie die Anwen-
dung des neugefassten § 32 c des Einkommenssteuergesetzes 
(EStG), ggf. unter Anwendung automatisierter Verfahren umge-
setzt werden soll.“ 

Berichterstatter: Alexander Muthmann 
Mitberichterstatter: Hans Herold 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Staats-
haushalt und Finanzfragen federführend zugewiesen. Weitere 
Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht be-
fasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 163. Sitzung am 13. Juli 2017 beraten und e i n s t i m -
m i g  in der in I. enthaltenen Fassung Zustimmung empfohlen. 

Peter Winter 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Nikolaus Kraus, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer,  
Dr. Hans Jürgen Fahn, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim 
Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Peter Meyer, Prof. 
Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, 
Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/17549, 17/18588 

Bayerische Finanzämter bei der Berechnung der Tarifglättung bei 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft nicht im Regen stehen 
lassen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Staats-
haushalt und Finanzfragen zu berichten, wie die Anwendung des neu-
gefassten § 32c des Einkommensteuergesetzes, ggf. unter Anwen-
dung automatisierter Verfahren umgesetzt werden soll. 

 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Ich sehe 

bei der CSU nur zögerliche Zustimmung. –

(Volkmar Halbleib (SPD): Die sind noch beim geordneten Übergang, Herr Präsi

dent! – Heiterkeit bei der SPD)

Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und von BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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